
Jugendbeirat
der Stadt Linz



Aufgaben

Schwerpunkt Weitere Verbesserung der Lebenschancen junger Menschen  

bis 25 Jahre (bei Bedarf darüber hinaus)

 Beratung zuständiger Organe zu jugendrelevanten Themen

 Stellungnahme zu vorgelegten Themen von zuständigen Organen

 Weiterentwicklung der außerschulischen Jugendarbeit bzw. freizeit-
pädagogischen Angeboten für und mit Kindern und Jugendlichen

 Behandlung gemeinsamer Angelegenheiten der Kinder- und 
Jugendorganisationen

 Vernetzung der Kinder- und Jugend- Organisationen
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Voraussetzungen
für die Aufnahme im Jugendbeirat der Stadt Linz

Sitz und Tätigkeitsfeld in der Stadt Linz

Vorbehaltlose Distanz zu Gewalt & jeglicher Form von Diskriminierung

Selbstständige Organisation

Nachweis kontinuierlicher Tätigkeiten

Bekenntnis zu Demokratie - erkennbar in Organisationsrichtlinien



Kinder- und Jugendorganisationen
im Jugendbeirat der Stadt Linz

Aktion Kritischer 
SchülerInnen Alpenvereinsjugend ASKÖ Bezirk Linz Stadt Evangelische Jugend

JVP-Linz Katholische Jugend Linz

Jugendmigrationsverein ADA

Naturfreundejugend

Gewerkschaftsjugend Grüne Jugend JCUV

Ring Freiheitliche Jugend

Kinderfreunde Linz-Stadt

Rote Falken
Oö. Pfadfinderinnen und 

Pfadfinder OÖ Familienbund

SJ-Linz Sport UNION Turbine KidsZentrum Union Höherer SchülerInnen

Verein Jugend & Freizeit VSG



Geschäftsführung
Geschäftsstelle Kinder- und Jugend-Services der Stadt Linz

Vorsitz Zuständiges StS-Mitglied bzw. Stellvertreter*in

Stellvertreter*in gewählt für 3 Jahre

Sitzung zweimal jährlich

Tagesordnung festgelegt im Einvernehmen von Vorsitz und Stellvertreter*in 
unter Einbezug der Wünsche von Mitgliedern

Beschlussfähig Einfache Stimmenmehrheit 
(2/3-Mehrheit bei Ausschluss oder Anregungen zu Statutenänderungen)

Protokoll Innerhalb von vier Wochen an alle Mitglieder


